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1 Zusammen�ssung 

1.1 Kurzbeschreibung des Objektes 

1 K 11 / 24 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein eingeschossiges, unterkellertes EinAmilienhaus mit Bauwichga­
rage. 

Das Gebäude konnte nur von außen besichtigt werden. Es be]ndet sich augenscheinlich in einem guten Zustand es 
wird angenommen, dass ein Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf bestehen. 

Auf Grund der Yhlenden Innenbesichtigung wird durch das äußere Erscheinungsbild eine einAche bis mittlere Aus­
stattung angenommen. 

Es wird im Gutachten angenommen, dass die Heizungsanlage in der näheren ZukunG erneuert werden muss. 

Das Gebäude hat augenscheinlich weiße isolierverglaste Fenster mit Kunststo^rollläden. 

Ob in der Faserzementverkleidung der Bauwichgarage Asbest enthalten ist, ist nicht bekannt. 

1.2 Tabellarische Übersicht 
Baujahr: 

Nutzung/Mieter: 

Mängel und Schäden 

Stichtag der Wertermittlung 

GrundstücksZäche: 

Bodenrichtwert: 

Bodenwert 

WohnZäche: 

BruttogrundZäche: 

Gesamtnutzungsdauer (GND) 

Restnutzungsdauer (RND) 

Ertragswert 

Sachwert 

Verkehrswert 

Rechte und Belastungen 

bes. wertbeeinZussende Umstände 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

Laut vorliegenden Unterlagen 1957 

Voraussichtlich vom Schuldner 

Keine bekannt 

20.08.2024 

448 m2 

65 €/m2 (Stichtag 01.01.2024) 

28.800 € 

rd. 107 m2 (auf Grundlage der P) 

rd. 220 m2 (inklusive Anbau) 

80 Jahre 

18 Jahre 

rd. 105.000 € 

rd. 113.000 € 

rd. 110.000 € 

Keine bekannt 

Keine bekannt 
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2 Allgemeine Angaben 

2.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstück, bebaut mit einem EinAmilienhaus 

Klosterstraße 22 
67472 Esthal 

Grundbuch von Esthal, Blatt 1102 lÑ. Nr. 6 

1 K 11 / 24 

Gemarkung Esthal, Flur 772, Flurstück 6, zu bewertende Fläche 448 
mz 

2.2 Angaben zum AuBrag und zur AuBragsabwicklung 
GutachtenauGrag: 

W ertermittl ungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

UmAng der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Eigentümer: 

herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, 
Infrmationen: 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Neustadt an der Weinstraße 
vom 22.07.2024 soll der Verkehrswert des Grundbesitzes ermittelt 
werden. 

20.08.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 

20.08.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

Zu dem Ortstermin am 20.08.2024 wurden die Beteiligten durch 
Schreiben (Einschreiben, Fax) vom 02./05.08.2024 eingeladen. 

Es wurde eine Außenbesichtigung des Objekts durchgeJhrt. 
Eine Innenbesichtigung konnte nicht statt]nden. 

Hinweis 
Für die nicht besichtigten oder nicht zugänglich gemachten Berei­
che wird unterstellt, dass der während der Besichtigung gewon­
nene Eindruck auf diese Bereiche übertragbar ist und Mängel- und 
Schadens�eiheit besteht. 
Das Objekt wird auf Grundlage des äußeren Erscheinungsbildes er­
stellt. 

die Sachverständige 

Schuldner 

Vom AuGraggeber wurden Jr diese Gutachtenerstellung im We­
sentlichen flgende Unterlagen und Infrmationen zur VerJgung 
gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 17.05.2024 • 
Von der Sachverständigen wurden flgende AuskünGe und Unter-
lagen beschafg: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 
• überschlägige Berechnung der BruttogrundZäche und der 

WohnZäche auf Grundlage der LiegenschaGskarte 
• AuskunG aus dem Altlastenkataster 
• AuskunG zur Beitrags- und Abgabensituation 
• AuskunG aus der Bodenrichtwertkarte 
• AuskunG zum Bauplanungsrecht und zur abgabenrechtlichen Si­

tuation 

2.3 Besonderheiten des AuBrags/ Maßgaben des AuBraggebers 
Das Bewertungsobjekt konnte nur von außen besichtigt werden. 
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3 Grund- und Bodenbeschreibung 

3.1 Lage 

3.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / EntYrnungen: 

3.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topogra]e: 

3.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

Rheinland-PAlz 

Bad Dürkheim 

Esthal (ca. 1400 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
Neustadt an der Weinstraße ( ca. 16 km entYrnt) 

Landeshauptstadt: 
Mainz (ca. 110 km entYrnt) 

Bundesstraßen: 
B39 (ca. 7 km entYrnt) 

AutobahnzuAhrt: 
A65 (ca. 20 km entYrnt) 

Bahnhof: 
Lambrecht PAlz (ca. 9 km entYrnt) 

FlughaYn: 
Frank¢rt am Main (ca. 130 km entYrnt) 

Ortskern; 
Die EntYrnung zum Ortszentrum beträgt ca. 350 m. 

1 K 11 / 24 

GeschäGe des täglichen Bedar¼, Schulen und Ärzte, Verwaltung 
sind im 9km entYrnten Lambrecht/PAlz vorhanden 
gute Wohnlage 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend aufgelockerte, ein- bis zweigeschossige Bauweise 

keine 

von der Straße ansteigend, 
KG ebenerdig zur Straße; EG Hochparterre zum Garten 

Straßen�ont: 
ca. 12 m; 

mittlere TieY: 
ca. 45 m; 

G�ndstücksgröße: 
insgesamt 448,00 m2; 

Bemerkungen· 
Ast rechteckige Grundstücksfrm 
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3.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 

Straßena us bau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche Gemeinsamkeiten: 

Baugrund, Grundwasser 
(soweit augenscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung: 

3.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

1 K 11 / 24 

Wohnstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 

voll ausgebaut; 
Gehwege beiderseits vorhanden; 
Parkmöglichkeiten beidseits auf der Straße vorhanden 

Annahme aufgrund Yhlender Innenbesichtigung: 
-es wird angenommen, dass elektrischer Strom, Wasser aus ö�ent­
licher Versorgung und ein 
Kanalanschluss vorhanden sind 
-welche weiteren Anschlüsse vorhanden sind, war nicht ersichtlich 

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
Bauwichgarage; 
einge�iedet durch Mauer, Zaun 

Annahme, gewachsener, normal tragÉhiger Baugrund 
es liegt kein Bodengutachten vor und keine gegenteiligen Infrma­
tionen vor 

Das Grundstück ist nach AuskunG der SGD-Süd im Bodeninforma­
tionssystem des Landes Rheinland-PAlz (BIS Rheinland-PAlz), Bo­
denschutzkataster (BOKjAT) nicht als bodenschutzrechtlich rele­
vante Fläche erAsst. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich des Grundstückes 
nicht bekannte und daher nicht erAsste Bodenbelastungen / 
schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte / VerdachtsZächen 
und / oder Altablagerungen be]nden können. Das Kataster kann 
somit Lücken au¨eisen. Für die AuskunG wird von dem SGD-Süd 
insoweit keine HaGung übernommen 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskau±reise bzw. Bodenrichtwerte eingeZossen ist. Darüber­
hinausgehende vertieYnde Untersuchungen und Nachfrschungen 
wurden nicht angestellt. 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 17.05.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs keine wertbeein­
Zussende Eintragung. 

Eintragungen, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet 
sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es 
wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer 
Preis(Erlös)auGeilung sachgemäß berücksichtigt werden oder 
beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkau¼prei­
ses ausgeglichen werden. 

nicht vorhanden 

Sonstige nicht eingetragene Lasten ( z.B. begünstigende) Rechte, be­
sondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen 
(z.B. Altlasten) sind nicht bekannt und waren bei der Ortsbesichti­
gung (Außenbesichtigung) nicht erkennbar. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachfrschungen und Unter­
suchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wer­
termittlung zu berücksichtigen. 
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3.5 Ö@entlich-rechtliche Situation 

3.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

3.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Innenbereichssatzung: 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: 

VerJgungs- und Veränderungssperre: 

BodenordnungsverAhren: 

3.5.3 Bauordnungsrecht 

1 K 11 / 24 

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde von der Sachver­
ständigen am 31.07.2024 schriGlich er�agt. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinZussenden Ein­
tragungen. 

Denkmalschutz besteht nach dem "Nachrichtliches Verzeichnis der 
Kulturdenkmäler" des Land Rheinland-PAlz nicht. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als 
WohnbauZäche (W) dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräGiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist dem­
zuflge nach§ 34 BauGB zu beurteilen. 

keine vorhanden 

keine vorhanden 

keine vorhanden 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prü¢ng angenommen, dass das 
Bewertungsobjekt in kein BodenordnungsverAhren einbezogen 
ist. 

Die Wertermittlung wurde auGragsgemäß auf der Grundlage der Pläne aus der Bauakte durchgeJhrt. 
Die Übereinstimmung des ausgeJhrten Vorhabens mit der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der 
verbindlichen Bauleitplanung wurde auGragsgemäß nicht geprüft. 
O¦ensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht Ystgestellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausge­
setzt. 

3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand 
(Grundstücksqualität): 

beitragsrechtlicher Zustand: 

Anmerkung: 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

baureiYs Land (vgl.§ 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pZichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Son­
derabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge Jr Erschlie­
ßungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitrags�ei. 

Diese Infrmationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
schriGlich erkundet. 
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3.7 Hinweise zu den durchgeDhrten Erhebungen 

1 K 11 / 24 

Die Infrmationen zur privatrechtlichen und ö�entlich-rechtlichen Situation wurden, soYrn nicht anders ange­
geben, (Yrn)mündlich bzw. schriGlich eingeholt Es wird empfhlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition 
bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriGliche Bestätigun­
gen einzuholen. 

3.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachflgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist nach handschriGlichem Zettel an der Haustür eigengenutzt. 
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4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage Jr die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die gg\ 
vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es Jr die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die o¦ensichtlichen und vorherrschenden AusJhrungen und Aus­
stattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auGreten, die dann allerdings nicht we­
sentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen AusJhrung im Bau­
jahr. Die FunktionsÉhigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installati­
onen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüG; im Gutachten wird die FunktionsÉhigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungs�ei, d.h. o¦ensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den 
Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfhlen, eine diesbezüglich vertieYnde Unter­
suchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pZanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits­
schädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeJhrt. 

4.2 Ein?milienhaus 

4.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 

Baujahr: 

Modernisierung: 

Flächen und Rauminhalte 

Energiee°zienz: 

Barriere�eiheit: 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Außenansicht: 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

EinAmilienhaus; 
eingeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
einseitig angebaut 

1957 nach der Bauakte 

Annahme aufgrund Yhlender Innenbesichtigung: 
keine weiteren Modernisierungen in den letzten 15-20 Jahren er­
sichtlich (Außenbesichtigung); 
es wird davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Modernisie­
rungen durchgeJhrt wurden 

Die WohnZäche beträgt rd. 107 m2
; 

die BruttogrundZäche (BGF) beträgt rd. 220 m2 

Energieausweis liegt nicht vor. 
Der energetische Zustand des Gebäudes entspricht nicht den heuti­
gen Anforderungen. 

Annahme aufgrund Yhlender Innenbesichtigung: 
Der Zugang zum Gebäude ist nicht barriere�ei. 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, 
Nach�age nach barriere�eiem Wohnraum Jr die konkrete Objek­
tart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, dass 
der Grad der Barriere�eiheit keinen oder nur einen unwesentli­
chen EinZuss auf die Kau±reisentscheidung hat und somit nicht in 
der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 

sind nicht Gegenstand dieser Wertermittlung 

insgesamt verputzt und gestrichen; 
Sockel Arblich abgesetzt 
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4.2.2 Nutzungseinheiten, RaumauBeilung 
nach den Plänen aus der Bauakte: 

Kellergeschoss: 
Kellerräume 

Erdgeschoss: 
Flur, Gäste-WC, Küche, Wohn- & Esszimmer 

Dachgeschoss: 
Flur, Balkon, Bad, 2 Zimmer, Durchgangszimmer 

4.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Keller: 

UmGssungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Treppen: 

Hauseingang( sbereich): 

Dach: 

Massivbau 

nicht ersichtlich 

Annahme auf Grund Hhlender Innenbesichtigung, basierend auf 
Baujahr: 
Mauerwerk 

Annahme aufgrund Hhlender Innenbesichtigung, basierend auf 
Baujahr: 
Mauerwerk 

Annahme aufgrund Hhlender Innenbesichtigung, basierend auf 
Baujahr: 
Mauerwerk 

Annahme auf Grund Hhlender Innenbesichtigung, basierend auf 
vorliegenden Planunterlagen: 
-Betondecke zwischen KG/EG 
-Holzbalken zwischen EG/DG und DG/Spitzboden 

nicht ersichtlich, es konnte keine Innenbesichtigung stattLnden 
Annahme: einGche Ausstattung dem Baujahr entsprechend 
Außentreppe: Beton mit Kunststeinplatten 

Eingangstür aus Aluminium, mit Lichtausschnitt, 
Hauseingang geringVgig vernachlässigt 

Annahme auf Grund Hhlender Innenbesichtigung, basierend auf 
Baujahr: 

Dachkonstruktion: 
Holzdach mit Aufbauten 

DachNrm: 
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
Dachziegel & Dachschindeln aus Ton 

Dämmung der DachMächen nicht ersichtlich 

4.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

Annahme, da keine Innenbesichtigung stattLnden konnte: 
zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öIentliche 
Trinkwassernetz 
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Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

LüGung: 

Warmwasserversorgung: 

1 K 11 / 24 

Annahme, da keine Innenbesichtigung statt]nden konnte: 
Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Annahme, da keine Innenbesichtigung statt]nden konnte: 
es wird von einer durchschnittlichen Ausstattung ausgegangen 

Annahme, da keine Innenbesichtigung statt]nden konnte: 
es wird von einer durchschnittlichen und überalterten Ausstattung 
ausgegangen 

Es wird im Gutachten angenommen, dass die Heizungsanlage in der 
näheren ZukunG erneuert werden muss. 

Annahme auf Grund Yhlender Innenbesichtigung: 
keine besonderen LüGungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf­
tung) 

Annahme, da keine Innenbesichtigung statt]nden konnte: 
Es wird von einer dezentralen Ausstattung ausgegangen. 

4.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

4.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Das Bewertungsobjekt konnte nur von außen besichtigt werden. Die Innenausstattung beruht somit auf Annahme 
auf Grund der äußeren Erscheinung. 

4.2.5.2 Ein?milienhaus 
Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

Türen: 

sanitäre Installation: 

besondere Einrichtungen: 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
es wird eine einAche bis mittlere Ausstattung angenommen 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
es wird eine einAche bis mittlere Ausstattung angenommen 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
es wird von einer einAchen bis mittleren Ausstattung ausgegangen 

im EG/DG: 
Fenster aus KunststoÒ mit Isolierverglasung 
Rollläden aus KunststoÒ 

im KG: 
MetallYnster mit Sprossen, einAchverglast; 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
es wird eine einAche Ausstattung, dem Baujahr entsprechend, an­
genommen 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
es wird eine einAche bis mittlere Ausstattung angenommen 
(Gäste-WC im EG und Badezimmer im DG nach den Bauplänen) 

nicht ersichtlich, das Objekt konnte nur von außen besichtigt wer­
den 
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Küchenausstattung: 

Bauschäden, Baumängel, Besonderheiten 

Grundrissgestaltung: 

wirtschaGliche Wertminderungen: 

1 K 11 / 24 

es wird angenommen, dass keine besonderen Einrichtungen vor­
handen sind 

nicht in Wertermittlung enthalten (keine verwertbare Küchenein­
richtung vorhanden) 

Es wird angenommen, dass im Inneren keine wesentlichen 
Bauschäden, Baumängel, Besonderheiten vorhanden sind. 

Anmerkung: Untersuchungen auf pZanzliche und tierische Schäd­
linge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden 
nicht durchgeJhrt. 

zweckmäßig, Jr das Baujahr zeittypisch 
den Plänen aus der Bauakte nach 

"geAngene" Räume (sind nur durch andere Zimmer zu erreichen) 
(in der Miete berücksichtigt) 

4.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden, Baumängel, Besonderheiten 

wirtschaGliche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

4.3 Nebengebäude 

Eingangstreppe mit Eingangsüberdachung/Freisitz, Balkon 

nicht ersichtlich, es konnte keine Innenbesichtigung statt]nden 
es wird angenommen, dass keine besonderen Einrichtungen vor­
handen sind. 

Annahme auf Grund Yhlender Innenbesichtigung: 
ausreichend 

Risse in der Fassade 

Anmerkung: Untersuchungen auf pZanzliche und tierische Schäd­
linge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden 
nicht durchgeJhrt. 

das Gebäude konnte nur von außen besichtigt werden 
es wird davon ausgegangen, dass keine vorhanden sind 

Das Gebäude konnte nur von außen besichtigt werden. 
Der bauliche Zustand ist dem Baujahr entsprechend. 
Es besteht voraussichtlich ein Unterhaltungsstau und allgemeiner 
Renovierungs bedarf. 

Garage (Massivbauweise mit Satteldach), Schwingtor; Schuppenanbau hinter Garage 

4.4 Außenanlagen 
WegebeYstigung, HofbeYstigung, Gartenanlagen und PZanzungen, Ein�iedung (Mauer, Zaun), überdachter Frei­
sitz 
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5 Ermittlung des Verkehrswerts 

5.1 Grundstücksdaten 
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Nachflgend wird der Verkehrswert Jr das mit einem EinAmilienhaus bebaute Grundstück in 67472 Esthal, Klos­
terstraße 22 zum Wertermittlungsstichtag 20.08.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 
Esthal 

Gemarkung 
Esthal 

Blatt 
1102 

Flur 

5.2 Ver?hrenswahl mit Begründung 

lÑ. Nr. 
6 

Flurstück 
772/6 

Fläche 
448 m2 

Entsprechend den GepZogenheiten im gewöhnlichen GeschäGsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzel­
Alls, insbesondere der Eignung der zur VerJgung stehenden Daten (vgl.§ 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 21), ist der 
Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit HilY des Sachwertver­
�hrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persön­
lichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das SachwertverAhren (geÌ.§§ 35 - 39 lmmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanz­
werts. Der vorläu]ge Sachwert ( d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vor­
läu]gen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläu]gen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonsti­
gen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (geÌ.§§ 27 - 34 ImmoWertV 21) durchgeJhrt; das Ergebnis wird 
jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der 
Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläu]ge Ertragswert nach dem allgemeinen ErtragswertverAhren (geÌ.§ 28 ImmoWertV 21) ergibt sich aus 
dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungs­
stichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der bau­
lichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im VergleichswertverAhren (vgl. § 40 Abs. 1 
ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. 
§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens Jr eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengeAsst werden, Jr die im Wesentlichen gleiche Nut­
zungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter GrundstücksZäche. Der verö�entlichte 
Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüG und als zutre�end beurteilt. Die 
nachstehende Bodenwertermittlung erflgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Be­
wertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinZussenden Grundstücksmerkmalen - wie Er­
schließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nut­
zung, Bodenbescha�enheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts 
berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betre�ende 
besonderen objektspezi]schen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks Jr Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn TeilZächen selbstständig verwertbar sind. 
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5.3 Bodenwertermittlung 
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Bodenrichtwert 
Wertermittlungsstichtag 
EntwicklungsstuY 

Bodenrichtwertgrundstück 
65€/m2 

Bewertungsgrundstück 
wird ermittelt 

Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Bauweise 
GrundstücksZäche ([ 

01.01.2024 
baureiYs Land 
M (gemischte BauZäche) 
�ei 
geschlossen 
400 m2 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

20.08.2024 
baureiYs Land 
W (WohnbauZäche) 
�ei 
o�en 
448 m2 

Nachflgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
20.08.2024 und die wertbeeinZussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitrags§eien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = �ei 
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert Jr weitere Anpassung) = 65,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück AnpassungsAktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 20.08.2024 X 1,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinÈussenden Grundstücksmerkmalen 
Art der baulichen M (gemischte BauZäche) W (WohnbauZäche) X 1,00 
Nutzung 
lageangepasster beitrags�eier BRW am Wertermittlungsstichtag = 65,00 €/m2 

Fläche (m2) 400 448 X 0,99 1) 
EntwicklungsstuY baureiYs Land baureiYs Land X 1,00 
Bauweise geschlossen o�en X 1,00 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitrags§eier Bodenrichtwert = 64,35 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitrags§eier Bodenrichtwert = 64,35 €/m2 

Fläche X 448 m2 

beitrags§eier Bodenwert = 28.828,80 € 
rd. 28.800,00 à 

Der beitrags§eie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 20.08.2024 insgesamt 28.800,00 à. 

1) "Der absolute Bodenwert eines Grundstücks wird i. d. R. aus dem auf die GrundstücksZäche bezogenen Bodenwert 
(relativer Bodenwert), multipliziert mit der Grundstücksgröße, ermittelt. Allerdings ist in vielen Fällen der relative 
Bodenwert selbst eine Funktion der Grundstücksgröße. Je größer die GrundstücksZäche ist, umso geringer ist in 
aller Regel der relative Bodenwert und umgekehrt. Die nachflgend empfhlenen Grundstücksgrößen-Umrech­
nungskoe°zienten berücksichtigen die komplette Auswirkung des objektspezi]schen Grundstücksmerkmals 
„Größe", denn die wertrelevante GeschossZäche war bei allen Vergleichsgrundstücken annähernd gleich groß, so 
dass ihr EinZuss in konstanter Höhe auf den Bodenwert aller Vergleichsgrundstücke wirkte." Auszugs aus dem LGM 
2021 Seite 164 

Die Umrechnung von der GrundstücksZäche des BRW-Grundstücks auf die GrundstücksZäche des Bewertungs­
grundstücks erfolgt unter Verwendung der Umrechnungskoe°zienten aus dem Landesgrundstücksmarktbericht 
Rheinland-PAlz 2023 (Tabelle 4.5-12). 

Fläche Koe°zient 
Bewertungsobjekt 448,00 1,01 
Vergleichsobjekt 400,00 1,02 

Anpassungs�ktor = Koe°zient(Bewertungsobjekt) / Koe°zient(Vergleichsobjekt) = 0,99 
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5.4 Sachwertermittlung 

5.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
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Das Modell der Verkehrswertermittlung im SachwertverAhren ist in den§§ 35 - 39 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläu]gen Sachwerten der auf dem Grundstück 
vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) 
Anlagen (vgl.§ 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhande­
nen besonderen objektspezi]schen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im VergleichswertverAhren 
nach den§§ 24 - 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

Der vorläu]ge Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und 
sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der 
jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminde­
rung) abzuleiten. 

Der vorläu]ge Sachwert der Außenanlagen wird, soYrn dieser nicht bereits anderweitig miterAsst worden ist, ent­
sprechend der Vorgehensweise Jr die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, 
ErAhrungssätzen oder hil¼weise durch sachverständige Schätzung (vgl.§ 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläu]gem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläu]gem Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläu]gen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläu]ge Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem ört­
lichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. 
R. eine Marktanpassung mittels SachwertAktor erfrderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Ver­
hältnissen von realisierten Vergleichskau±reisen und Jr diese Vergleichsobjekte berechnete vorläu]ge Sachwerte 
( = Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläu]gen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt Jhrt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläu]gen Sachwert des Grundstücks und stellt 
damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertver�hren ist insbesondere durch die Verwendung des SachwertAktors ein Preisvergleich, bei dem 
vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab 
bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläu]gen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener 
besonderer objektspezi]scher Grundstücksmerkmale (vgl.§ 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

5.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begri@e 
Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der GebäudeZäche 
(m2

) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) Jr vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so er­
mittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bau­
teilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten Jr Gebäude mit annähernd 
gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden Jr die Wertermittlung auf ein einheitliches 
Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m2 

Brutto-GrundZäche" oder ,,€/m2 WohnZäche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Die Normalherstellungskosten umAssen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten Jr Planung, Bau­
durchJhrung, behördliche Prü¢ng und Genehmigungen" de]niert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Baukostenregional�ktor 
Der RegionalAktor (BaukostenregionalAktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen ört­
lichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten an 
das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß§ 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der RegionalAktor ein bei 
der Ermittlung des SachwertAktors festgelegter Modellparameter. 
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Gesamtnutzungsdauer 
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Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsge­
mäßer BewirtschaQung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaQlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich 
aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 2 1) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Be­
wirtschaQung voraussichtlich noch wirtschaQlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nähe­
rung die DiIerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungs­
stichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude Lktiv verjüngt), wenn beim Be­
wertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeVhrt wurden oder in den Wertermittlungsan­
sätzen unmittelbar erNrderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeVhrt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 2 1) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschrei­
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaQ 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
Zuschlag �r nicht er�sste werthaltige einzelne Bauteile 
Von den Normalherstellungskosten nicht erGsste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere Bau­
teile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können durch markt­
übliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude beLndliche mit dem Grundstück Hst verbundene bauliche Anlagen (insbesondere 
Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, EinPiedungen, WegebeHs­
tigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 2 1  Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläuLger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierVr gezahl­
ten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläuLger Sachwert" (= Substanzwert des Grund­
stücks) an den Markt, d. h. an die Vr vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das er­
Nlgt mittels des sog. objektspeziLsch angepassten SachwertGktors. 
Der SachwertGktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus KauOreisen und den ihnen entsprechenden, nach den 
VorschriQen der ImmoWertV 2 1  ermittelten „vorläuLgen Sachwerte" ( = Substanzwerte). Er wird vorrangig geglie­
dert nach der Objektart ( er ist z.B. Vr EinGmilienhausgrundstücke anders als Vr GeschäQsgrundstücke), der Region 
( er ist z.B. in wirtschaQsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaQsschwachen Regio­
nen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen Vr vergleichbare Objekte abgeleiteten SachwertGktors ist 
das SachwertverGhren ein echtes VergleichspreisverGhren. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der SachwertGktoren auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 
marktangepassten vorläuLgen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
erNrderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Unter den besonderen objektspeziLschen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen EigenschaQen des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaQliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 
nachNlgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den markt­
üblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von AnGng an anhaQen - z. B. durch mangelhaQe AusVhrung 
oder Planung. Sie können sich auch als Rnktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Stan­
dards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene UnterhaltungsauSendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 
Folgen von Baumängeln zurückzuVhren. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten 
geschätzt, die zu ihrer Beseitigung auTuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der 
Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erNlgen. 
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Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erfrderlichen Au¨endungen zur Herstellung eines nor­
malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungs�ei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erflgt (dazu ist die BeauGragung eines Sachverständigen Jr 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von AuGraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegli­
che di¦erenzierte Bestandsauçahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprü¢ngen, Vorplanung und Kosten­
schätzung angesetzt sind. 
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5.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) 
Berechnungsbasis 
• Brutto-GrundZäche (BGF) 
Zuschlag �r nicht er�sste werthaltige einzelne Bau-
teile 
Durchschnitîiche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010 
Baupreisindex (BPI) 20.08.2024 (2010 = 100) 
Durchschnitîiche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichřg 
Regional�Öor 
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anla-
gen am SŚchtag 
Alterswerśinderung 
• Modell 
• Gesamtnutzungsdauer (GND) 
• Restnutzungsdauer (RND) 
• prozentual 
• Faktor 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 

EinAmilienhaus 
= 679,00 €/m2 BGF 

X 219,28 m2 

+ 15.000,00 € 

= 163.891,12 € 

X 182,7 /100 
= 299.429,08 € 

X 1,000 
= 299.429,08 € 

linear 
80 Jahre 
18 Jahre 

77,50 % 
X 0,225 
= 67.371,54 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen ( ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 
beitrags§eier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Sachwert 
Sachwertfaktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Sachwert 
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Garage 
485,00 €/m2 BGF 

30,00 m2 

5.000,00 € 

19.550,00 € 

182,7 /100 
35.717,85 € 

1,000 
35.717,85 € 

linear 
60 Jahre 
18 Jahre 

70,00 % 
0,3 

10.715,36 € 

78.086,90 € 
+ 3.123,48 € 
= 81.2 10,38 € 
+ 28.800,00 € 
= 110.010,38 € 
X 1,07 
+ 0,00 € 
= 117.711,11 € 

5.000,00 € 
= 112. 711,11 € 
rd. 113.000,00 € 
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5.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 
Herstellungskosten 

1 K 11 / 24 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den AusJhrungen in der Wertermittlungsliteratur und den Er­
Ahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist 
aus [1] , Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Ausstattungsstandardtabelle 

Die Ausstattungsstandardtabelle dient zur Einordnung des Gebäudes in das Modell der Normalherstellungskosten. 
Sie beschreibt nicht das Bewertungsobjekt. 

„Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaG und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis 
auGretenden Standardmerkmale au_ühren. Merkmale, die die Tabelle nicht beschreibt, sind, zusätzlich sachverstän­
dig zu berücksichtigen. Es müssen nicht alle aufgeJhrten Merkmale zutre�en." 

Die Beschreibung des Bewertungsobjektes ]nden Sie unter „Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) �r das Gebäude: 
Ein�milienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil StandardstuYn 

[%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 1,0 
Dach 15,0 % 1,0 
Fenster und Außentüren 11,0 % 1,0 
Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 0,8 0,2 
Fußböden 5,0 % 1,0 
Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0 
Heizung 9,0 % 1,0 
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 0,2 0,8 
insgesamt 100,0 % 1,2 % 82,8 % 16,0 % 0,0 % 0,0 % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstuæn 
Außenwände 

StandardstuY 2 ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestri-
chen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

StandardstuY 2 einAche Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dach-
dämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

StandardstuY 2 ZweiAchverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 
1995) 

Innenwände und -türen 

StandardstuY 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise ( z.B. Holzständer-
wände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

StandardstuY 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einAcher 
Art und AusJhrung 

StandardstuY 3 Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und LuGschallschutz (z.B. schwimmender Est-
rich); geradläu]ge Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, HarYntreppe, Trittschallschutz 

Fußböden 
StandardstuY 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einAcher Art und AusJhrung 

Sanitäreinrichtungen 

StandardstuY 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und BodenZiesen, raumhoch ge-
Ziest 
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Heizung 

1 K 11 / 24 

StandardstuY 2 Fern- oder Zentralheizung, einAche WarmluGheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, 
Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1995) 

Sonstige technische Ausstattung 
StandardstuY 1 

StandardstuY 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank ( ab ca. 1985) mit Un-
terverteilung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 �r das Gebäude: 
Ein�milienhaus 
Nutzungsgruppe: 
Anbauweise: 
Gebäudetyp: 

Ein- und ZweiAmilienhäuser 
Doppel- und Reihenendhäuser 
KG, EG, ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenscha�en des zu bewertenden Gebäudes 
StandardstuY tabellierte relativer relativer 

NHK 2010 Gebäudestandar- NHK 2010-Anteil 
danteil 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
1 615,00 1,2 7,38 
2 685,00 82,8 567,18 
3 785,00 16,0 125,60 
4 945,00 0,0 0,00 
5 1.180,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 700,16 
gewogener Standard = 2,2 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die ta­
bellierten NHK. 

Berücksichtigung der erĵrderlichen Korrektur- und Anpassungs�ktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 700,16 €/m2 BGF 
Korrektur- und AnpassungsAktoren gemäß Anlage 4 zu§ 12 Abs. 5 Satz 3 ImmoWertV 21 

• (Yhlender) Drempel bei ausgebautem DG x 0,970 
NHK 2010 �r das Bewertungsgebäude = 

rd. 
679,16 €/m2 BGF 
679,00 €/m2 BGF 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) �r das Gebäude: 
Garage 

Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil 

[%] 
Sonstiges 100,0 % 
insgesamt 100,0 % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstuæn 
Sonstiges 

StandardstuY 4 1 Garagen in Massivbauweise 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 �r das Gebäude: Garage 
Nutzungsgruppe: Garagen 
Gebäudetyp: Einzelgaragen/ MehrAchgaragen 

Berücksichtigung der Eigenscha�en des zu bewertenden Gebäudes 
StandardstuY tabellierte relativer relativer 

NHK 2010 Gebäudestandar- NHK 2010-Anteil 
danteil 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
1 0,00 0,0 0,00 
2 0,00 0,0 0,00 
3 245,00 0,0 0,00 
4 485,00 100,0 485,00 
5 780,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 485,00 
gewogener Standard = 4,0 

1 K 11 / 24 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die ta­
bellierten NHK. 

NHK 2010 �r das Bewertungsgebäude 

Zuschlag �r nicht er�sste werthaltige einzelne Bauteile 

= 
rd. 

485,00 €/m2 BGF 
485,00 €/m2 BGF 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erAssten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale Her­
stellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen GeschäGsverkehr ent­
spricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1] , Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angege­
benen ErAhrungswerte Jr durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder 
schadhaGen und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erflgt die Zeitwertschätzung unter Be­
rücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: EinAmilienhaus 

Bezeichnung 
Besondere Bauteile (Einzelau¼tellung) 

Gauben 
Eingangs & HoJberdachung 
Eingangstreppe 
Balkon 

Summe 

Gebäude: Garage 

Bezeichnung 
Besondere Bauteile (Einzelau¼tellung) 

Anbau Unterstand 
Summe 

Baupreisindex 

durchschnittliche Herstellungskosten 

13.000,00 € 
1.000,00 € 

500,00 € 
500,00 € 

15.000,00 € 

durchschnittliche Herstellungskosten 

5.000,00 € 
5.000,00 € 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels des 
Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr ( = 100). Der 
vom Statistischen Bundesamt verö�entlichte Baupreisindex ist auch in [1] , Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Als Baupreis­
index zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt verö�entlichte Indexstand zu­
grunde gelegt. 

Baukostenregional�ktor 
Der RegionalAktor (BaukostenregionalAktor) ist eine Modellgröße im SachwertverAhren. Aufgrund der Modell­
konfrmität (vgl.§ 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der RegionalAktor angesetzt, der 
auch bei der Ermittlung des SachwertAktors zugrunde lag. 
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Baunebenkosten 

1 K 11 / 24 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten Vr Planung, BaudurchVhrung, behördliche PrüRngen 
und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010  bereits enthalten. 
Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinMussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erGsst und einzeln pauschal in 
ihrem vorläuLgen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1] ,  Kapitel 3 .01 .5  angegebenen ErGhrungswerte Vr 
durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. 
Bei älteren und/oder schadhaQen Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüg­
licher Abschläge. 

Außenanlagen vorläuLger Sachwert (inkl. BNK) 
prozentuale Schätzung: 4,00  % der vorläuLgen Gebäudesachwerte insg. 
(76.897,49 €) 
Summe 

Gesamtnutzungsdauer 

3 .075,90 € 

3 .075,90 € 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in Anlage 
1 ImmoWertV 2 1  dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksichtigung der be­
sonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die DiIerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsäch­
lichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das 
Gebäude Lktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeVhrt 
wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erNrderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instandhal­
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeVhrt unterstellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeVhrten oder zeitnah 
durchzuVhrenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [l] ,  Kapitel 3 .02 .4 beschriebene Modell 
angewendet. 

Diıerenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer �r das Gebäude: Ein�milienhaus 
Das ca. 1957  errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modiLzierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein 
Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21 ") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 1,5 Modernisierungspunkte (von max. 20  Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

(vorrangig in den letzten 1 5  Jahren) Punkte DurchgeVhrte Unterstellte 
Maßnahmen Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung 4 0,0 0,0 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,5 0,0 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) 2 0,5 0,0 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 0,0 

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0 

Modernisierung von Bädern 2 0,0 0,0 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen 2 0,5 0,0 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 0,0 0,0 

Summe 1,5 0,0 

Ausgehend von den 1,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht modernisiert" 
zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
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• dem (,,vorläu]gen rechnerischen") Gebäudealter (2024 - 1957 = 67 Jahre) ergibt sich eine (vorläu]ge rechneri­
sche) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 67 Jahre =) 13 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht modernisiert" ergibt sich Jr das Gebäude gemäß der Punktras-
termethode „Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modi]zierte) Restnutzungsdauer von 18 Jahren. 

Alterswertminderung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnut­
zungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswert­
minderungsmodell anzuwenden. 

Sachwert�ktor 
Der angesetzte objektartspezi]sche SachwertAktor k wird auf der Grundlage des Landesgrundstücksmarktbericht 
Rheinland-PAlz 2023 (LGMB 2023) bestimmt und von der Sachverständigen an die örtliche Lage und Gegebenheiten 
angepasst. 

Der SachwertAktor wurde mit der im Landesgrundstücksmarktbericht Jr die Objektart dargestellte Berechnungs­
¢nktion berechnet. 

SWF = a x BWNb x vSWc x ed x Wertermittlungsstichtag (Segmente 1-5) 

Die Anpassung des Oberen Gutachterausschusses auf den Stichtag 01.01.2023 wurde mit 0,04 berücksichtigt. Die 
Anpassung vom 01.01.2023 auf den Stichtag wird mit dem Häuserpreisindex des statistischen Bundesamts vorge­
nommen. 

Die Anpassung beträgt = 0,04 + 0,03 = - 0,07 

Der ermittelte Wert und die im Grundstücksmarktbericht dargestellt Standartabweichung wurden betrachtet. 
Danach liegt der SachwertAktor zwischen 1,14 und 1,40 im Mittel bei 1,27. 

Auf Grund des Zustands des Gebäudes und die Yhlende Innenbesichtigung wurde der untere Wert angesetzt. 
1,14 - 0,07 = 1,07 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des SachwertAktors auch durch eine Anpassung mit­
tels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Er­
mittlung des marktangepassten vorläu]gen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu­
oder Abschläge erfrderlich. 

Besondere objektspeziÓsche Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des SachwertverAhrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie o¦ensichtlich wa­
ren oder vom AuGraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeJhrten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kau±reis erfrderlicher 
Au¨endungen insbesondere Jr die Beseitigung von Bauschäden und die erfrderlichen (bzw. in den Wertermitt­
lungsansätzen als schon durchgeJhrt unterstellten) Modernisierungen werden nach den ErAhrungswerten auf der 
Grundlage Jr diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter 
Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quanti]ziert. 
Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

besondere objektspezi]sche Grundstücksmerkmale WertbeeinZussung insg. 
Weitere Besonderheiten -5.000,00 € 
• Wertminderung "Yhlende Innenbesichtigung" -5.000,00 € 

Summe -5.000,00 € 
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5.5 Ertragswertermittlung 

5.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
Das Modell Jr die Ermittlung des Ertragswerts ist in den§§ 27 - 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

1 K 11 / 24 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich Jr den 
vorläu]gen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag 
abzüglich der Au¨endungen, die der Eigentümer Jr die BewirtschaGung einschließlich Erhaltung des Grundstücks 
au¨enden muss (Bewirtscha�ungskosten). 

Das ErtragswertverAhren ¢ßt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag 
aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des daJr gezahlten Kau±reises) darstellt. Deshalb 
wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag Jr ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung Jr den Grund und 
Boden als auch Jr die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen 
(z. B. AnpZanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Da­
gegen ist die (wirtschaGliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im VergleichswertverAhren (vgl.§ 
40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 

Der auf den Bodenwert entAllende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt­
spezi]sch angepassten) Liegenscha�szinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Renten­
rate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entAllende Reinertragsanteil ergibt sich als Di�erenz ., (Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläu]ge Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung ( d. h. Zeitrentenbarwertberech­
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des ( objektspezi]sch ange­
passten) LiegenschaGszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläu]ge Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläu]gem Ertragswert der baulichen 
Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspeziÓsche Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläu]gen Er­
tragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläu­
]gen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertver�hren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschafts­
zinssatzes einen KauĶreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücks­
reinertrages dar. 

5.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begri@e 
Rohertrag (§ 3 1  Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Der Rohertrag umAsst alle bei ordnungsgemäßer BewirtschaGung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren 
Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Ein­
nahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge 
können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten 
Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden Jr die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstückstei­
len vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind Jr die Ermittlung des Rohertrags zunächst die Jr eine übliche 
Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtscha�ungskosten (§ 32 ImmoWertV 2 1) 
Die BewirtschaGungskosten sind marktüblich entstehende Au¨endungen, die Jr eine ordnungsgemäße Bewirt­
schaGung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lauYnd erfrderlich sind. Die Be­
wirtschaGungskosten umAssen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das MietausAllwagnis und die 
Betriebskosten. 

Unter dem MietausAllwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein­
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von 
Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umAsst auch das Risiko 
von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverflgung auf Zahlung, Aucebung eines Mietverhältnisses oder Räumung 
(§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und§ 29 Satz 1 und 2 II. BV). 
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Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die BewirtschaGungskosten(anteile) in Abzug ge­
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt 
werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 2 1) 
Der vorläu]ge Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, 
der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen 
und Zinseszinsen entspricht. Die EinkünGe aller während der Nutzungsdauer noch anAllenden Erträge - abgezinst 
auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläu]gen Er­
tragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist Jr die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, Jr den Grund 
und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenscha�szinssatz (§ 2 1  Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Der LiegenschaGszinssatz ist eine Rechengröße im ErtragswertverAhren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kauf­
preise und der ihnen entsprechenden Reinerträge Jr mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Be­
bauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des ErtragswertverAhrens als Durchschnittswert abgelei­
tet (vgl.§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonfrmen) objektspezi]sch angepassten Liegenschafts­
zinssatzes Jr die Wertermittlung im ErtragswertverAhren stellt somit sicher, dass das ErtragswertverAhren ein 
marktkonfrmes Ergebnis lieYrt, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der LiegenschaGszinssatz übernimmt demzuflge die Funktion der Marktanpassung im ErtragswertverAhren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erAsst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 2 1) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Be­
wirtschaGung voraussichtlich noch wirtschaGlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nähe­
rung die Di�erenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungs­
stichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert ( d. h. das Gebäude ]ktiv verjüngt), wenn beim Be­
wertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeJhrt wurden oder in den Wertermittlungsan­
sätzen unmittelbar erfrderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeJhrt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der LiegenschaGszinssätze auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung 
des marktangepassten vorläu]gen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­
schläge erfrderlich. 

Besondere objektspeziÓsche Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezi]schen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen EigenschaGen des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaGliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 
nachflgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den markt­
üblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von AnAng an anhaGen - z. B. durch mangelhaGe AusJhrung 
oder Planung. Sie können sich auch als ¢nktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Stan­
dards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsau¨endungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 
Folgen von Baumängeln zurückzuJhren. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten 
geschätzt, die zu ihrer Beseitigung auhuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der 
Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erflgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erfrderlichen Au¨endungen zur Herstellung eines nor­
malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungs�ei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erflgt ( dazu ist die BeauGragung eines Sachverständigen Jr 

Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mit­
teilung von AuGraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 
di¦erenzierte Bestandsauçahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprü¢ngen, Vorplanung und Kostenschät­
zung angesetzt sind. 
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5.5.3 Ertragswertberechnung 
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Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl markŜblich erzielbare Nettokaltmiete 

lÑ. Nutzung/Lage (m2) (Stck.) (€/m2) monatlich 
Nr. bzw. 

(€/Stck.) 
EinAmilienhaus Wohnung DG 50,48 5,75 

Wohnung EG 56,12 5,75 
Garage Garage 1,00 25,00 
Summe 106,60 1,00 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­
ten) 
Bewirtscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelauķtellung) 
jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
1,40 % von 28.800,00 € (LiegenschaGszinssatz x Bodenwert (beitrags�ei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalisierungs�ktor (geÌ.§ 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 1,40 % LiegenschaGszinssatz 
und RND = 18 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitrags§eier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswert 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert 
besondere objeÖspezifische Grundstücksmerkmale 
Ertragswert 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

(€) 

290,26 
322,69 

25,00 
637,95 

= 

= 

X 

= 
+ 
= 
+ 
= 

= 
rd. 

jährlich 
(€) 

3.483,12 
3.872,28 

300,00 
7.655,40 

7.655,40 € 

2.12 5,19 € 
5.530,2 1 € 

403,20 € 
5.127,01 € 

15,814 
81.078,54 € 
28.800,00 € 

109.878,54 € 
0,00 € 

109.878,54 € 
5.000,00 € 

104.878,54 € 
105.000,00 € 
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5.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Wohn- bzw. NutzÈächen 
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Die Berechnungen der Wohn- bzw. NutzZächen wurden von mir durchgeJhrt. Sie orientieren sich an der WohnZä­
chen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen WohnZächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), 
in der die von der Rechtsprechung insbesondere Jr Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwert­
abhängigen Anrechnung der GrundZächen auf die WohnZäche systematisiert sind, soYrn diesbezügliche Besonder­
heiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2] , Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen 
Praxis üblichen NutzZächenermittlung. Die Berechnungen können demzuflge teilweise von den diesbezüglichen 
VorschriGen (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung 
verwendbar. 

Rohertrag 
Die Basis Jr die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese 
entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlageÉhigen Be­
wirtschaGungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verJgbaren Vergleichsmieten Jr mit dem Bewer­
tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete Jr ein Standardobjekt aus dem Sprengnetter-
Marktdatenportal und/ oder 

• aus anderen MietpreisveröÒentlichungen 

als mittel�istiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des 
Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinZussenden EigenschaGen durch entsprechende Anpassungen 
berücksichtigt. 

Bewirtscha�ungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden BewirtschaGungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleich­
bar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn- oder Nutz­
Zäche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. BewirtschaGungskostenanteil) bestimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [l] , Kapitel 3.05 verö¦entlichten durchschnittlichen BewirtschaGungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der LiegenschaGszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtscha�ungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 
Verwaltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 351,00 € 351,00 € 

Garagen (Gar.) 1 Gar. x 46,00 € 46,00 € 
Instandhaltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 106,60 m2 x 13,80 €/m2 1.471,08 € 

Garagen (Gar.) 1 Gar. x 104,00 € 104,00 € 
MietausAllwagnis 
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 153,11 € 
Summe 2.125,19 € 

Liegenscha�szinssatz 
Der Jr das Bewertungsobjekt angesetzte LiegenschaGszinssatz wurde auf der Grundlage des Landesgrundstücks­
marktberichts Rheinland-PAlz 2023 bestimmt. 

Anwendungs¢nktion Jr das Marktsegment 2-6: 

Auf Grund der aktuellen Marktsituation und der in den LGMB 2023 eingeZossenen hohen Immobilienpreise ab dem 
1. Quartal 2021 wird der in die Formel einzusetzende Stichtag unter ZuhilYnahme von "Preisindizes Jr Wohnim­
mobilien - städtische Kreise" auf den 01.04.2021 gesetzt. 

Danach liegt der LiegenschaGszinssatz zwischen 1,40 und 2,66 und im Mittel bei 2,03 
Es wird der untere Wert angesetzt. 
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MarÖübliche Zu- oder Abschläge 
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Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des LiegenschaQszinssatzes auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist 
zur Ermittlung des marktangepassten vorläuLgen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli­
che Zu- oder Abschläge erNrderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten 
zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der LiegenschaQszinssätze zugrunde liegt. 
Die GND ist aus [1 ], Kapitel 3 .01 .1  entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die DiIerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsäch­
lichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das 
Gebäude Lktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeVhrt 
wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhal­
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeVhrt unterstellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeVhrten oder zeitnah 
durchzuVhrenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1] ,  Kapitel 3 .02 .4 beschriebene Modell 
angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die diJerenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des ErtragswertverGhrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie oIensichtlich wa­
ren oder vom AuQraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

besondere objektspeziLsche Grundstücksmerkmale WertbeeinMussung insg. 
Weitere Besonderheiten -5.000,00 € 
• Wertminderung "Hhlende Innenbesichtigung" -5 .000,00 € 
Summe -5.000,00 € 
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6 Verkehrswert 
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Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kau±reisen gehandelt, die 
sich vorrangig am Sachwert orientieren. 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 113.000,00 € ermittelt. 

Der zur Stützung ermittelte Ertragswert beträgt rd. 105.000,00 €. 

Der Verkehrswert Jr das mit einem EinAmilienhaus bebaute Grundstück in 

67472 Esthal, Klosterstraße 22 

Grundbuch 
Esthal 

Gemarkung 
Esthal 

Blatt 
1102 

Flur 

wird zum Wertermittlungsstichtag 20.08.2024 mit 

rd. 110.000 € 
in Worten: einhundertzehntausend Euro 

geschätzt. 

lfd. Nr. 
6 

Flurstück 
772/6 

Die Sachverständige bescheinigt durch ihre UnterschriG zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, 
aus denen sie als Beweiszeugin oder Sachverständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen keine volle Glaubwür­
digkeit beigemessen werden kann. 

Geiselberg, den 23. Oktober 2024 

Sandra Druck 
öaentlich bestellte & vereidigte Sachverständige 
ir Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke (!HK P]lz) 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
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Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur Vr den AuQraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine VervielUltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Der AuQragnehmer haQet Vr die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Er­
gebnisse unterliegen nicht der HaQung. 

Der AuQragnehmer haQet unbeschränkt, soHrn der AuQraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwen­
dung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder ErVllungsgehilHn des AuQragnehmers beruhen, in Fällen 
der Übernahme einer BeschaJenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der 
schuldhaQen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haQet der AuQragnehmer nur, soHrn eine PMicht verletzt wird, deren 
ErVllung die ordnungsgemäße DurchVhrung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (KardinalpMicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaf­
tung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die HaQung nach dem ProdukthaQungsgesetz bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen ist die persönliche HaQung des ErVllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen 
des AuQragnehmers Vr von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die HaQung Vr die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von InNrmationen und Daten, die von Dritten im Rah­
men der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des Vr den AuQragnehmer mög­
lichen RückgriKs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende HaQung ist ausgeschlossen bzw. ist Vr jeden EinzelGll auf maximal 
1 00.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lage­
plan, LuQbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürHn nicht aus dem Gutachten separiert 
und/ oder einer anderen Nutzung zugeVhrt werden. Falls das Gutachten im Internet veröJentlicht wird, wird zudem 
darauf hingewiesen, dass die VeröJentlichung nicht Vr kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des ZwangsversteigerungsverGhrens veröJent­
licht werden, in anderen Fällen maximal Vr die Dauer von 6 Monaten. 
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7 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und SoCware 

7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
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- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung und bzgl. der Grundstücksqualität in der zum 
Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

LBauO: 
Landesbauordnung Rheinland-PAlz 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze Jr die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der Jr die Werter­
mittlung erfrderlichen Daten - Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV 

WoFIV: 
WohnZächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der WohnZäche 

WMR: 
WohnZächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen WohnZächenberechnung und Miet­
wertermittlung 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme­
und Kälteerzeugung in Gebäuden 

7.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und PraxishilYn, Loseblattsammlung, Spreng­

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnet-
ter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online-Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 

[ 4] Kleiber - digital 

[S] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-PAlz 2023 

7.3 Verwendete ?chspeziAsche SoBware 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr­
Ahrweiler entwickelten SoGwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 03.09.2024) erstellt. 
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Berechnung der Wohnfläche 
Die Berechnung  eêolgt au s :  

0 Rohbaum aßen 
auf d er Grund lage von :  

0 Bauz ei ch n un gen 

Gebäude: 
Mieteinheit :  

Einfam i l ienhaus,  Kloðerstraße 22,  67472 Esthal 

Wohnung EG 

lfd. d iserenzierte Raum- ggf. Besonderheit Fl äch en-
Raumbezeichnung 

Nr .  Nr .  7ktor / 
Sonderárm 

(+/-) 
1 Ønd7ng 1 + 1 , 00 
2 Wohnzimmer 2 - Kamin 1 00 
3 Wohnzimmer 2 + 1 , 00 
4 Tagesraum 3 + 1 ,00 
5 Küche 4 + 1 , 00 
6 Gäste-WC 5 + 1 , 00 
7 Gardarobe 6 + 1 , 00 
8 F lu r 7 + 1 , 00 

Mieteinheit :  Wohnung DG 

lfd. d iserenzieXe Raum- ggf. Besonderheit Flächen-
Raumbezeichnung 

Nr .  Nr .  7ktor / 
Sonderârm 

(+/-) 
1 Bal kon 1 + Ì ßenwohnbereich 1 , 00 

(N ormal nuñbar) 
2 Bad 2 + 1 00 
3 F lu r 3 + 1 , 00 
4 Durchgangszimmer 4 - Kamin 1 , 00 
5 Durchgan gszimmer 4 + F05 
6 Sch lafzimmer 5 + F06 
7 Zimmer 6 + F07 

Länge Putzabzu g Breite 

Länge 

(m) (m) (m\ 
3, 300 0, 020 1 , 200 
0, 500 0 020 0 500 
3, 760 0,020 4 1 60 
3, 320 0,020 4, 1 60 
3, 900 0,020 4, 020 
0, 900 0, 020 1 , 800 
0, 900 0, 020 1 , 800 
1 , 200 0, 020 4, 020 

Länge Putzabzu g Breite 

Länge 

(m) (m) (m) 
3, 300 0,000 1 , 200 

1 , 800 0 020 1 860 
4, 020 0,020 1 , 200 
0, 500 0, 000 0, 500 

0 woh nweëabhäng ig 

Putzabzu g Gru nd- Gqichts- Wohn-

Breite 0äche 7ktor 0äche 
(Woh nweX) Raumtei l  

(m\ (m2) (kl (m2) 
0, 020 3, 87 1 , 00 3, 87 
0, 020 0,27 1 , 00 -0 27 
0,020 1 5,48 1 , 00 1 5  48 
0, 020 1 3, 66 1 , 00 1 3, 66 
0, 020 1 5, 52 1 ,00 1 5, 52 
0, 020 1 , 57 1 , 00 1 , 57 
0, 020 1 , 57 1 , 00 1 , 57 
0, 020 4, 72 1 , 00 4, 72 

Summe WohAäche Mieteinheit [ 

Putzabzu g Gru nd- Gqichts- Wohn-

Breite 0äche 7ktor 0äche 
(Woh nweX) Raumtei l  

(m) (mN (k) (mN 
0, 000 3, 96 0, 25 0, 99 

0 020 3 28 1 ,00 3 28 
0, 020 4, 72 1 , 00 4, 72 
0,000 0,25 1 , 00 -0, 25 

1 5, 1 7  1 , 00 1 5, 1 7  
1 2,47 1 , 00 1 2, 47 
14, 1 0  1 , 00 1 4, 1 0  

Ùhn- Erl äu-

0äch e teru ng 
Raum 
(m2) 

3 ,87 
1 5  21 
15 21 
1 3,66 
1 5  52 

1 , 57 
1 , 57 
4 ,72 

56g� m' 

Úhn- Erl äu-

0äch e terung 
Raum 
(mN 

0 ,99 

3 28 
4 ,72 

14 ,92 
14 ,92 
1 2,47 
14, 1 0  
50 48 

1 06,60 
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Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

nach der dem Model l  der angesetzten NH K zugrunde l iegenden Berechnungsvorschri. 

Gebäude: Einfam i l ienhaus,  Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

D ie Berechnung eAolgt aus 

l5 .  Geschoss / 
Nr .  Grundrissebene 

1 Einaana 
2 KG EG DG 

D FeBi gmaßen 
? Rohbaum aßen 
D FeBig- und Rohbau m a Rn 

Flächen-
faktor / 

(+/-) Son der7rm 

+ 2 00 
+ 3 00 

auf der Grund lag e  von 

Länge Breite 

(m) (m) 

3 800 1 450 
7 800 8 900 

D öBl ichem Aufmaß 
@ Bauzeichnungen 
D öBl ichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Berei ch BruPo-Grund6äch e 
(m2) 

Bereich a Bereich a Bereich b 
oder b 

a oder b 1 1  02 
a oder b 208 26 

Bereich c 

Summe 1 21 9,28 J 1 1 1 m' BrOo-GEnd2äche (Bereich (a oder b) + a + b) insgesamt 2 19,28 m' 

Xl 
N 

©� 
� � 
� 
"� �= = = � 
©� � ä 
Q 

1 

� � = = �= 
Erläuterung  � :  

"� �
� 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

9 Grundrisse, Schnitte, Ansichten 

9.1 Grundriss KG 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

1 K 11 / 24 
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9.2 Grundriss EG 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

1 K 11 / 24 
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9.3 Grundriss DG 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

1 K 11 / 24 
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9.4 Schnitt 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

1 K 11 / 24 

------ - •  
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9.5 Ansichten 

Klosterstraße 22, 67472 Esthal 

'· -

1 K 11 / 24 
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10 Bilder 

Klosterstraße 22, 6 7 4 72 Esthal 

1 K 11 / 24 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

11  Liegenscha�skarte 

nicht Ļr die Veröĳentlichung im Internet §eigegeben 

1 K 11 / 24 

Auszug aus den Geobasisinformationen ��� 
Liegensch'skaDe 

Hergestel lt am 31 .07 .2024 

F lurstück 772/6 
Gem a�ung Esthal [43 24 )  

Geme i n d e :  
Lan dkre i s  

Esthal 
Bad Dürkhe im 

V E R M ESSUN GS- UN D 
K ATAST ERAMT R H E IN P FALZ 

Pestal ozz i straße 4 
76829 Landau in der  Pfalz 

5470298 

Ve[ie l< lrgungen für e igene Zucke sind zugelasse n .  E ine  unmitte lbare oder mitte lbare VermaZung ,  U Kndlung oder Veröffentl ichung der Geabasisinformat ionen 
bedaY der  Zustimmung der  zuständ igen Vermessungl und Katasterbehörde (§ 12 Landesgesetz über das amtl i che Vermessungmsen) 

H ef�estel lt durch das Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz .  
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Dipl.-[ng S. Druc� Im Eck 3. 6À15 Geiselberg 

Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße 
Robert-Stolz-Straße 20 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Gutachten 

Ing.- & Sachverständigenbüro Druck 
Dipl.-Ing. Sandra Druck 

Bauingenieurin 

öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige qr Bewertung von 

bebauten und unbebauten Grundstücken 

Mitglied im Landesverband 
Rheinland-Pnlz/Saar 

Büro Geiselberg 
Im Eck 3 

67715 Geiselberg 

Telepn: 06307 / 59 89 000 
Teleox: 06307 / 59 89 009 

wì.ingenieurbuero-druck.de 
buero@ingenieurbuero-druck.de 

Geiselberg den, 04.06.2025 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
"r das als Grünland genutzte Grundstück in 
67472 Esthal, Soläcker, Flurstück 793/2 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
26.03.2025 ermittelt mit 

rd. 1.150 €. 

Dieses Gutachten besteht aus 17 Seiten inkl. Anlagen. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

1 Zusammen�ssung 

1.1 Kurzbeschreibung des Objektes 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein unbebautes Flurstück, landwirtscha�liche Fläche 

Das Flurstück wird derzeit als Wiese genutzt. 

1 K 11/24 

Die Bodenbeschaåenheit ist uneben und der Zugang zum Grundstück ist nur über einen Trampelpōd über Nachbar­
grundstücke möglich. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als Bauerwartungsland und landwirtschaÎliche Flä­
che dargestellt. 

Es wurde der Beschluss zur Auðtellung eines Bebauungsplans geàsst. 

Ob der Bebauungsplan beschlossen wird. ist unklar. 

1.2 Tabellarische Übersicht 
Nutzung: 

Grundstückséäche: 

Bodenrichtwert: 

Stichtag der Wertermittlung 

Verkehrswert 

Rechte und Belastungen 

Soläcker FlursÜck 793/2, 67472 Esthal 

landwirtschaÎliche Fläche 

270 m2 

4,00 €/m2 (Stichtag 01.01.2024) 

26.03.2025 

rd. 1.150 € 

keine bekannt 

Seite 3 von 17 

 



Dipl.-Ing. Sandra Druck 

2 Allgemeine Angaben 

2.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

1 K 11/24 

Grundstück, unbebaut, genutzt als landwirtschaŐliche Fläche 
(Grünland) 

Soläcker, Flurstück 793/2 
6 7 4 72 Esthal 

Grundbuch von Esthal, Blatt 1102, lfd. Nr. 3 

Gemarkung Esthal, Flurstück 793/2, Fläche 270 m2 

2.2 Angaben zum Au_raggeber und Eigentümer 
Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Sonstige Beteiligte: 

Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße 
Robert-Stolz-Straße 20 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Beschluss vom 03.03.2025 

Schuldner 

betreibende Gläubigerin 

2.3 Angaben zum Au`rag und zur Au_ragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Umōng der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, 
Inërmationen: 

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermin ist der Verkehrswert 
der Beschlagnahmeobjekte zu schätzen. 

26.03.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

26.03.2025 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

26.03.2025 

Das Bewertungsobjekt konnte ohne Einschränkung begangen und 
in Augenschein genommen werden. 

die Sachverständige 

Vom Au�raggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We­
sentlichen ìlgende Unterlagen und Inírmationen zur Verögung 
gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 17.05.2024 

Von der Sachverständigen wurden îlgende Auskün�e und Unter­
lagen beschaç: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 
• Auskunó aus dem Altlastenkataster 
• Auskunó aus der Bodenrichtwertkarte 
• Auskunó zum Bauplanungsrecht und zur abgabenrechtlichen Si­

tuation 
• Auszug aus der LiegenschaŐskarte 

2.4 Besonderheiten des Au`rags/ Maßgaben des Au`raggebers 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um Bauerwartungsland. 

Soläcker Flurstück 793/2, 67472 Esthal Seite 4 von 17 
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3 Grund- und Bodenbeschreibung 

3.1 Lage 

3.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung/ Entfernungen: 

3.1.2 Ļeinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Art der Bebauung und Nuúungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topograïe: 

3.2 GeČalt und Form 

Gestalt und Form: 

Soläcker Flurstück 793/2, 67472 Esthal 

Rheinland-PƸlz 

Bad Dürkheim 

Esthal (ca. 1400 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
Lambrecht (ca. 8 km ent~rnt) 

Landeshauptstadt: 
Mainz (ca. 100 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
B 39(ca. 9 km entfernt) 

AutobahnzuĖhrt: 
A 62 (ca. 20 km entfernt) 

Bahnhof: 
Lambrecht (ca. 9 km enĜernt) 

FlughaĘn: 
Frankfurt am Main (ca.120 km entfernt) 

Ortsrand 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 300m. 
Geschä�e des täglichen Bedar�, Schulen und Ärzte, Verwaltung 
sind im 10km entfernten Lambrecht vorhanden 

überwiegend wohnbauliche Nuåungen im umliegenden Wohnge­
biet; 
überwiegend aufgelockerte, eingeschossige Bauweise 

keine 

leicht hügelig, unebene Bodenbescha�enheit, teilweise verwilder­
tes Grünland 

miğlere Breite: 
ca. 5,5 m; 

mittlere Tieî: 
ca.46,5 m; 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 270,00 m2 ; 

Bemerkungen: 
längliche Grundstücks�rm, Bodenbescha�enheit uneben und be­
wachsen, nicht von der Straße aus zugängig 

Seite 5 von 17 
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3 .3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein­
samkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
scheinlich ersichtlich) : 

Altlasten: 

Anmerkung: 

3 .4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

Soläcker Flursqck 793/2, 67472 Esthal 

1 K 11/24 

nicht direkt von der Straße zugängig, Zugang über Nachbargrund­
stücke auf TrampelpĖd 

noch nicht an ö�entliche Straßen angeschlossen, kein Straßenaus­
bau am Grundstück vorhanden 

Bauerwartungsland / Rohbauland; bislang keine Anschlüsse vor­
handen 

unbebautes Grundstück 

Annahme, gewachsener, normal trag¤higer Baugrund 
es liegt kein Bodengutachten vor und keine gegenteiligen Inǂrma­
tionen vor 

Das Grundstück ist nach Auskun� der SGD-Süd im Bodenin�rma­
tionssystem des Landes Rheinland-P�lz (BIS Rheinland-PĖlz) , Bo­
denschutzkataster (BOKjAT) nicht als bodenschuårechtlich rele­
vante Fläche erÇsst. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Bereich des Grundstückes 
nicht bekannte und daher nicht erĖsste Bodenbelastungen / • schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte / Verdachts�ächen 
und / oder Altablagerungen be�nden können. Das Kataster kann 
somit Lücken au¢eisen. Für die Auskunǅ wird von dem SGD-Süd 
insoweit keine Ha�ung übernommen 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskau�reise bzw. Bodenrichtwerte eingeŒossen ist. Darüber­
hinausgehende vertieînde Untersuchungen und Nach�rschungen 
wurden nicht angestellt. 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 17.05.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs keine wertbeein­
ǁussende Eintragung. 

Eintragungen, die ggf. in Abteilung I I I  des Grundbuchs verzeichnet 
sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es 
wird davon ausgegangen, dass ggz valutierende Schulden bei einer 
Preis(Erlös)auǆeilung sachgemäß berücksichtigt werden oder 
beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung d·es Verkau�prei­
ses ausgeglichen werden. 

nicht vorhanden 

Sonstige nicht eingetragene Lasten ( z.B. begünstigende) Rechte, be­
sondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen 
(z.B. Altlasten) sind nicht bekannt. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachœrschungen und Unter­
suchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wer­
termittlung zu berücksichtigen. 
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3 .5 Öffentlich-rechtliche Situation 

3 .5 .1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

3.5 .2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festseúungen im Bebauungsplan: 

Ver©gungs- und Veränderungssperre: 

Bodenordnungsver�hren: 

1 K 11/24 

In der Liegenschaǆskarte waren keine Baulasten eingetragen. 
Eine Einsicht in das Baulastenkataster wurde auf Grund dessen 
nicht vorgenommen. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennuúungsplan als 
Bauerwartungsland und landwirtschaǅliche Fläche dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskrä�iger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist dem­
zuŔlge nach § 35 BauGB zu beurteilen. 

nicht bekannt 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prü ng davon ausgegangen, 
dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsver�hren ein­
bezogen ist. 

3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand (Grundstücksquali­
täĚ :  

beitragsrechtlicher Zustand: 

Anmerkung: 

Bauerwartungsland (vgl. § 3 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
p�ichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Son­
derabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge ¦r Erschlie­
ßungseinrichtungen nach BauGB und ĺG beitragsŕei. 

Diese InŔrmationen zum abgabenrechtlichen Zustand wurden per 
E-Mail erkundet. 
(Es wird emp�hlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition be­
züglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils 
zuständigen Stelle schri�liche Bestätigungen einzuholen.) 

3 .7 Hinweise zu den durchge+hrten Erhebungen 
Die In�rmationen zur privatrechtlichen und ö�entlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange­
geben, (Ęrn)mündlich eingeholt Es wird empŔhlen, vor einer vermögensmäßigen Disposiĝon bezüglich des Be­
wertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 

3 .8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist unbebaut und wird als Wiese genutzt. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

1 K 1 1/24 

Das Grundstück ist unbebaut und wird momentan als Grünland / Wiese genutzt. Das Grundstück ist im Bebau­
ungsplan "Soläcker" als Bauland ausgewiesen. 
Das Grundstück ist uneben, mit Gras bewachsen und teilweise mit Büschen und kleinen Bäumen bewachsen. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

5 Ermittlung des Verkehrswerts 

5.1 Grundstücksdaten 

1 K 11/24 

Nachœlgend wird der Verkehrswert ©r das als Grünland genutzte Grundstück in 67472 Esthal, Soläcker zum Wer-
termittlungsstichtag 26.03.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt l}. Nr. 
Esthal 1102 3 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Esthal / 793/2 270 m2 

5.2 Ver[hrenswahl mit Begründung 
Nach den Regelungen der lmmobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichswertver­
̖hren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) .  Neben oder anstelle von Vergleichskauǃreisen können auch 
geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21) .  

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 
• dem Entwicklungszustand gegliedert und 
• nach Art und Maß der baulichen Nuúung, · 
• dem beitragsrechtlichen Zustand, 
• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, 
• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauung und 
• der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl 
hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 ImmoWertV 21) . 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens ör eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer 
Bodenrichtwertzone zusammengeƹsst werden, Ěr die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse 
vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksǁäche. Der veröƼentlichte Bodenrichtwert wurde be­
züglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüß und als zutre�end beurteilt. Die nachstehende Bodenwer­
termittlung erœlgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von 
dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinðussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, bei­
tragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nuúung, BodenbeschaƼenheit, 
Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

5.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert 
Wertermittlungsstichtag 
EnŦicklungsstufe 
GrundstücksŒäche (y 

Bodenrichtwertgrundsųck 
4 €/m2 

01.01.2024 
Bauerwartungsland 

Bodenwertermi҆ung des Bewer҇ngsgrundstücks 

Bewertungsgrundstück 
wird ermiĥelt 
26.03.2025 
Bauerwartungsland 
270 m2 

1 K 11/24 

Nach�lgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
26.03.2025 und die wertbeeinðussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwer҃ auf den beitragsǚeien Zustand Erläuterung 
beitragsrechѾicher Zustand des BodenrichŲerts = �ei 
beiҀagsġeier BodenrichŲert = 4,00 €/m2 

(Ausgangswert Ěr weitere Anpassung) 

II. Zeiѿiche Anpassung des Bodenrichtwerts 
RichŦertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsƺktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 26.03.2025 X 1,030 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinβussenden GrundsѽcksmerЁalen 
lageangepasster beitragsŕeier BRW am Wertermittlungsstichtag = 4,12 €/m2 

Fläche (m2) 270 X 1,029 1) 
Enġicklungsstufe Bauerwartungsland baureiĘs Land X 1,000 
vorläuŗger objeЂspeziŗsch angepasster beiҁagsġeier Boden- = 4,24 €/m2 

richtwert 

IV. Ermi҅lung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objek҄peziŗsch angepasster beiȆagsǚeier Bodenrichtwert = 4,24 €/m2 

Fläche X 270 m2 

beitragsġeier Bodenwert = 1.144,80 € 
rd, 1,150,00 € 

Der beiȆagsġeie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 26.03.2025 insgesaêt 1,150.00 €. 

1) Auf Grund der kleinen Grundstücksgröße wird ein Zuschlag angesetzt „Der absolute Bodenwert eines Grund­
stücks wird i. d. R. aus dem auf die Grundstücksðäche bezogenen Bodenwert (relativer Bodenwert), multipliziert 
mit der Grundstücksgröße, ermittelt. Allerdings ist in vielen Fällen der relative Bodenwert selbst eine Funktion der 
Grundstücksgröße. Je größer die Grundstücksðäche ist, umso geringer ist in aller Regel der relative Bodenwert und 
umgekehrt. Die nach�lgend emp�hlenen Grundstücksgrößen-Umrechnungskoe�izienten berücksichtigen die 
komplette Auswirkung des objektspeziőschen Grundstücksmerkmals „Größe", denn die wertrelevante Geschossðä­
che war bei allen Vergleichsgrundstücken annähernd gleich groß, so dass ihr Einfluss in konstanter Höhe auf den 
Bodenwert aller Vergleichsgrundstücke wirkte." Auszugs aus dem LGM 2025 Seite 235 
Die Umrechnung von der Grundstücksõäche des BŊ-Grundstücks auf die Grundstücksõäche des Bewertungs­
grundstücks er�lgt unter Verwendung der Umrechnungskoe�zienten aus dem Landesgrundstücksmarktbericht 
Rheinland-P|lz 2025 (Tabelle 4.5-22) .  

Im BodenrichŦert ist keine Grundstückgröße angegeben, es werden daher 400 m2 angenommen. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

5.4 Vergleichswertermittlung 

1 K 11/24 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl. vorhandene 
Wertbeeinõussungen durch Außenanlagen (z. 8. Anpõanzungen oder Einŕiedungen) oder besondere objektspeziï­
sche Grundstücksmerkmale (z. 8. Pachtrechte) zu berücksichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelau�tellung) 
vorläuǙger Vergleichswert 
markȇbliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläuǙger Vergleichswert 
BerücksichѼgung besonderer objektspeziŘscher Grundstücksmerkmale 
Vergleichswert 

5.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 
Marktübliche Zu- oder Abschläge 

1.150,00 € 
+ 0,00 € 
= 1.150,00 € 

0,00 € 
= 1.150,00 € 

0,00 € 
= 1.150,00 € 
rd. 1.150,00 € 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise 
nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist eine Markěnpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­
schläge er�rderlich. 

Besondere objektspeziŘsche Grundsȇcksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des VergleichswertverÇh­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie oƽensicht­
lich waren oder vom Au�raggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

5.4.2 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermi®lungsverordnung 
Das Modell §r die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 - 26 ImmoWertV 2 1  beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläuïgen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausreichen­
den Anzahl von Vergleichspreisen (VergleichspreisverÇhren) oder auf der Multiplikation eines an die Merkmale des 
zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsėktors mit der entsprechenden Bezugsgröße (VergleichsÇktor­
verÇhren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kau�reise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu bewerten­
den Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnõäche etc.) 
auǇeisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine 
hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermitt­
lungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinõussenden Grundstücksmerk­
male keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen auǇeist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sach­
gerechter Weise durch Umrechnungskoe�zienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hin­
reichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Ver­
tragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass 
Auswirkungen auf die allgemeinen Wer�erhälĞisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, be­
rücksichtigt werden können. 

VergleichsÇktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte ör Grundstücke mit 
bestimmten wertbeein�ussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte) . Sie werden auf der Grundlage von geeig­
neten Kaufpreisen und der diesen Kau�reisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudeƹktoren), den 
diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsėktoren) oder einer sons­
tigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt Zur Anwendung des Vergleichsėktorverƺhrens ist der VergleichsÇktor 
bei wertrelevanten Abweichungen der Grundsģcksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Um­
rechnungskoe�zienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des Wertermittlungs­
objektes anzupassen ( => objektspeziősch angepasster VergleichsÇktor). 
Ggf. bestehende besondere objektspeziïsche Grundstücksmerkmale, die bei der Ermiĥlung des vorläuőgen Ver­
gleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktangepassten 
vorläuïgen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das VergleichswertverÇhren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. Ver­
gleichsėktoren (indirekt) einen Kauǃreisvergleich dar. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

5 .4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswe¢berechnung verwendeten Begri]e 
Vergleichspreise (§ 2 5  ImmoWertV 2 1) 

1 K 1 1/24 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von KauǄreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermittelt, 
die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale auǈeisen und die 
zu Zeitpunkten verkau� worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermitt­
lungsstichtag stehen. Die Kau�reise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Ge­
gebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 
VergleichsǗktor (§ 20  ImmoWertV 2 1) 
Vergleichs�ktoren sind durchschnittliche Werte ©r Grundstücke mit bestimmten wertbeeinęussenden Grund­
stücksmerkmalen (Normobjekte ), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf der Grundlage 
von geeigneten Kaĭreisen und der diesen Kau�reisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäude�k­
toren), den diesen KauǄreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertrags�ktoren) oder 
einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspeziƿsch angepassten Vergleichs�ktor zu ermit­
teln, ist der Vergleichs�ktor auf seine Eignung zu prüĘn und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des 
W ertermi ttl ungso bj ektes anzupassen. 
Indexreihen (§ 18 ImmoWertV 2 1) 
Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichs�ktoren an die allgemeinen Wertverhält­
nisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeήzienten (§ 19 ImmoWertV 2 1) 
Umrechnungskoe�zienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichs�ktoren an die wertbeein­
ęussenden Eigenschaßen des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, WohnŒäche etc.) .  
Zu-/ Abschläge 
Hier werden Zu-/ Abschläge zum vorläu�gen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbesondere 
in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der 
dem vorläuǀgen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 
Markųbliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichs�ktoren/Vergleichspreise auch durch 
eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläuǀgen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli­
che Zu- oder Abschläge er�rderlich. 
Besondere objektspeziŘsche Grundsųcksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspeziƿschen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaßliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 
nach�lgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den markt­
üblich erzielbaren Erträgen) . 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von An�ng an anhaßen - z. B. durch mangelhaße AusĚhrung 
oder Planung. Sie können sich auch als ¡nktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Stan­
dards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Bau­
mängeln zurückzu¨hren. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten 
geschätzt, die zu ihrer Beseitigung au£uwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der 
Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen er�lgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erǂrderlichen Auǈendungen zur Herstellung eines nor­
malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

nur zerstörungs�ei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung er�lgt (dazu ist die Beaußragung eines Sachverständigen Ěr 

Schäden an Gebäuden notwendig) . 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mit­
teilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 
di�erenzierte Bestandsau�ahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschät­
zung angesetzt sind. 
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6 Verkehrswert 

1 K 1 1/24 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kauïreisen gehandelt, die 
sich vorrangig am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 1 .150,00 € ermittelt 

Der Verkehrswert ÷r das als Grünland genuöte Grundstück in 674 72 Esthal, Soläcker Flurstück 793/2,  

Grundbuch Blatt lâ. Nr. 
Esthal 1102 3 

Gemarkung Flur Flurstück 
Esthal / 793/2 

wird im Hinblick auf eine unterstellte Folgenutzung als ein als genutztes Grundstück 

zum Wertermittlungsstichtag 26.03 .2025 mit 

rd. 1 .150 € 
in Worten: einѻusendeinhundertfünfzig Euro 

geschätzt. 

Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, 
aus denen sie als Beweiszeugin oder Sachverständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen keine volle Glaubwür­
digkeit beigemessen werden kann. 

Geiselberg, den 4. Juni 2025 

ära D cĨ 
n ·eh bestel lte & ve� igte Sachverständige 
ewertung bebauter und unbebauter Grundstücke ( IHK Pálz) 
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Hinweise zum Urheberschuҋ und zur Haλung 

1 K 11/24 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur ©r den Au·raggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Verviel¥ltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schri·licher Genehmigung gestattet. 
Der Au�ragnehmer ha�et ©r die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Er­
gebnisse unterliegen nicht der Ha·ung. 
Der Au·ragnehmer ha�et unbeschränkt, soîrn der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drit�erwen­
dung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsaå oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Er©llungsgehilƻn des Au·ragnehmers beruhen, in Fällen 
der Übernahme einer Beschaƾenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der 
schuldha·en Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit ha�et der Au·ragnehmer nur, soîrn eine Pęicht verletzt wird, deren 
Erǉllung die ordnungsgemäße Durchǉhrung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpęicht) . In einem solchen Fall ist die Schadensersaåhaf­
tung auf den Ģpischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Ha·ung nach dem Produktha�ungsgesetz bleibt unberührt 
Ausgeschlossen ist die persönliche Ha·ung des Eröllungsgehilîn, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen 
des Au�ragnehmers ©r von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Ha�ung ör die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von In�rmationen und Daten, die von Dritten im Rah­
men der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des ©r den Au�ragnehmer mög­
lichen Rückgri�s gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Ha�ung ist ausgeschlossen bzw. ist ör jeden Einzel�ll auf maximal 
100.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lage­
plan, Lu·bild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschüåt sind. Sie dürƻn nicht aus dem Gutachten separiert 
und/ oder einer anderen Nutzung zuge©hrt werden. Falls das Gutachten im Internet verö�entlicht wird, wird zudem 
darauf hingewiesen, dass die Veröƽentlichung nicht ©r kommerzielle Zwecke gestattet ist Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsver�hrens veröƾent­
licht werden, in anderen Fällen maximal ©r die Dauer von 6 Monaten. 
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Dipl.-Ing. Sandra Druck 

7 Rechtsgrundlagen, ve£endete Litera¯r und Sobare 

7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

1 K 11/24 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung und bzgl. der Grundstücksqualität in der zum Wer-
termittlungsstichtag gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunuåungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsäåe ör die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der ©r die Wertermitt­
lung er�rderlichen Daten - Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

7 .2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.) :  Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Spreng� 

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

[2] Sprengneĥer (Hrsg.) :  Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblaĥsammlung, Sprengnet­
ter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

[X] Kleiber - digital 

[X] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-PƸlz 2025 

7.3 Verwendete \chspezi^sche Soaware 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr­
Ahćeiler entwickelten Soßwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 02.06.2025) erstellt. 
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Dipl . - Ing. Sandra Druck 

8 Bilder 

1 K 1 1/24 

Bilder vom Ortstermin, die genaue Lage war nicht ersichtlich, das Flurstück wurde auf Basis des Luμbildes 
in etwa eingezeichnet. 
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Dipl . - Ing. Sandra Druck 

9 Liegenscha1skarte 

nicht 2r die Verö/entCchun� i_m Internet 0eigegeben 

1 K 1 1/24 

VervieKältigungen für e�eª Zóe sind zugelassen, Eine unmittelbare oder mitlelbare $Â�ng, Umwandlung ¯er %¼enUichung der Geba×slnfoÅaâonen 
8aÁ der Zusti�ung der zuständigan VeÃessungÖ und Katas�¾vÀe (§ 12 �ndfgeseã über das amUi:e Vermessu«sen) 

HergesIe11I du¿ das VeÄessungs- u© �àte½mt Rheinpfall. 
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